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Vorbemerkung: 
Die ÖPNV-Aufgabenträger im Bereich der Region Trier sind übereingekommen, 
gemeinsam mit den in der Region tätigen Verkehrsunternehmen und in Abstimmung 
mit dem Land Rheinland-Pfalz eine weiträumige integrierte ÖPNV-Bedienung durch 
einen Verkehrsverbund Region Trier (VRT) zu schaffen. 
Die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun und Trier-Saarburg sowie 
die Stadt Trier errichten als Grundlage für den Aufbau des Verkehrsverbundes 
Region Trier den Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier – Körperschaft des 
öffentlichen Rechts – (ZVVRT). 
Gemeinsam mit der VMS sowie den in der VMS organisierten Verkehrsunternehmen 
soll zur Wahrnehmung der operativen Aufgaben des Verkehrsverbundes die 
Verkehrsverbund Region Trier GmbH (VRT GmbH) gegründet werden. Die 
Vertragspartner melden den vorliegenden Vertrag sowie den Gesellschaftsvertrag 
der VRT GmbH gemäß Paragraph 8 Absatz 3 Personenbeförderungsgesetz bei der 
Genehmigungsbehörde an. 
 
 
Zwischen 
dem Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier (ZVVRT) 
handelnd für die folgenden Gebietskörperschaften der Region Trier: die Landkreise 
Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun und Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier 
und 
der Verkehrs- Management- und -Service GmbH Trier (VMS) 
sowie den in der VMS organisierten Verkehrsunternehmen (VU) 
wird 
- zur Sicherung der Kooperation zwischen dem ZV VRT und den VU  
- zur Erbringung von Dienstleistungen der Verkehrsverbund Region Trier GmbH 

(VRT GmbH) für die VMS  
- zur Sicherung der Arbeit der VRT GmbH 
- zur Abstimmung der Interessen der Gesellschafter der VMS  
der folgende Kooperations- und Dienstleistungsvertrag (KDV) geschlossen. 
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§ 1 
Grundlagen der Zusammenarbeit 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten bei der Planung und Verwirklichung der Rahmen-
bedingungen für die Darbietung der Angebote des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Verbundgebiet vertrauensvoll zusammen. Ziel der 
Zusammenarbeit ist die Einführung und die Fortentwicklung des zwischen den 
Vertragsparteien vereinbarten Gemeinschaftstarifs mit Tarifbestimmungen 
(Anlage 1a) und Beförderungsbedingungen (Anlage 1b) als Verbundtarif für das 
in der beigefügten Plankarte (Anlage 2) dargestellte Gebiet (Verbundgebiet) mit 
Wirkung ab 1. Januar 2001. Die Vertragsparteien wirken auf die Schaffung 
gemeinsamer Standards für das Leistungsangebot, für ein einheitliches Ver-
triebssystem, für Maßnahmen der Marktforschung und der Verkaufsförderung 
sowie auf verbundbezogene Marketingmaßnahmen für die Verbundunter-
nehmen hin. 
In Fragen der Verkehrsplanung, des Leistungsangebotes, des Verbundtarifs, 
der Einnahmenaufteilung, des finanziellen Ausgleichs für verbundbedingte 
Lasten, der Verbundinformation, des Verbundmarketings sowie der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für den Verbundverkehr handeln die 
Vertragsparteien im Rahmen der durch diesen Vertrag oder aufgrund dieses 
Vertrages geregelten oder zugelassenen Möglichkeiten. Maßgebend für die 
Wahrnehmung der Verbundaufgaben ist unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieses Vertrages die diesem Vertrag beigefügte Aufgaben-
aufteilung (Anlage 3). 

(2) Die VU bleiben Inhaber ihrer Konzessionen und Eigentümer ihrer Anlagen und 
Verkehrsmittel. Sie führen ihre Betriebe in eigener Verantwortung, tragen 
vorbehaltlich abweichender Einzelvereinbarungen die wirtschaftlichen Risiken 
dafür und bleiben Vertragspartner ihrer Fahrgäste. 

(3) Die Vertragsparteien fördern und unterstützen die VRT GmbH bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Das gilt auch insoweit, als sie ihren Einfluß auf andere 
Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen geltend machen können. Die 
Vertragsparteien stellen der VRT GmbH für ihre Arbeit insbesondere für die 
Verkehrsplanung, die Tarifentscheidungen und die Einnahmenaufteilung die 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung und erteilen ihr die hierzu notwendigen 
Auskünfte. 

(4) Soweit dieser Vertrag Pflichten der Gesellschafter der VRT GmbH sowie der 
Mitglieder des ZV VRT oder der Gesellschafter der VMS GmbH in Bezug auf 
die VRT GmbH festlegt, erwirbt die VRT GmbH unmittelbar das Recht, die 
Einhaltung dieser Pflichten zu fordern und die rechtlichen Folgen der Nicht- 
oder Schlechterfüllung dieser Pflichten geltend zu machen. Soweit dieser 
Vertrag Pflichten der VRT GmbH festlegt, tragen die Gesellschafter der VRT 
GmbH dafür Sorge, daß die VRT GmbH diese Pflichten erfüllt. 

(5) Die VRT GmbH ist verpflichtet, betriebswirtschaftliche und finanzielle Daten 
sowie Informationen vertraulich zu behandeln, wenn diese sich auf einzelne 
Verkehrsunternehmen oder Linien beziehen. Diese Daten dürfen nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die betroffenen Verkehrs-
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unternehmen weitergegeben werden. Die Vertraulichkeit gilt nicht für 
Zusammenstellungen, die zur Finanzierung des Verkehrsverbundes Region 
Trier benötigt werden. 

§ 2 
Anfangs- und Übergangsregelungen 

(1) Der ZV VRT und die VMS streben nach Maßgabe des diesem Vertrag 
beigefügten Entwurfs eines Gesellschaftsvertrages (Anlage 4) die Gründung 
der VRT GmbH an. Soweit dieser Kooperations- und Dienstleistungsvertrag 
Rechtsstellungen, Rechte oder Pflichten der VRT GmbH voraussetzt oder sich 
auf diese bezieht, nimmt der ZV VRT sie bis zur Errichtung der VRT GmbH in 
enger Abstimmung mit der VMS treuhänderisch für die VRT GmbH wahr. 
Soweit dieser Kooperations- und Dienstleistungsvertrag den nach dem Entwurf 
des Gesellschaftsvertrages für die VRT GmbH vorgesehenen Unter-
nehmensausschuss voraussetzt, nimmt die VMS diese Aufgaben 
treuhänderisch war. Alle Maßnahmen und Rechtshandlungen, die nach dem 
Kooperations- und Dienstleistungsvertrag und nach dem Gesellschaftsvertrag 
für die VRT GmbH der VRT GmbH zuzuordnen wären, wenn diese mit 
Abschluß dieses Vertrages gegründet wäre, werden dieser bei späterer 
Gründung im Rahmen des rechtlich Möglichen zugeordnet. Soweit dieser 
Kooperations- und Dienstleistungsvertrag Rechtsstellungen der VRT GmbH 
nicht unmittelbar begründen kann, verpflichten sich die Vertragspartner, dies als 
künftige Gesellschafter der VRT GmbH zu bewirken. Mit Abschluß des 
Gesellschaftsvertrages und bis zur Eintragung in das Handelsregister wird die 
VRT GmbH als GmbH in Gründung nach den Regeln des abgeschlossenen 
Gesellschaftsvertrages handeln. 

(2) Bis zur Errichtung der VRT GmbH und der Bestellung der Geschäftsführung der 
VRT GmbH werden ab 1. Juli die Geschäfte des ZV VRT und der VRT GmbH 
durch die Geschäftsstelle des ZV RRT wahrgenommen. Die Personalkosten der 
Mitarbeiter des ZV RRT, die bis zum 30. Juni 2000 die Aufgaben der 
Geschäftsstelle des ZV RRT wahrgenommen haben (Anlage 5) sowie die 
Aufwendungen für weitere Mitarbeiter, die im Einvernehmen zwischen ZV VRT 
und VMS der Geschäftsstelle des VZRRT zugeordnet werden sowie die 
Sachkosten, die beim ZV RRT für die Wahrnehmung der Aufgabe der 
Geschäftsstelle nach dem 30. Juni 2000 entstehen, werden durch die VRT 
GmbH übernommen. 

(3) Für das Jahr 2000 erhält die VRT GmbH ab Einrichtung der Geschäftsstelle 
zum 1. Juli 2000 vom ZV VRT einen Zuschuß und von der VMS ein 
Dienstleistungsentgelt in Höhe von drei Vierteln des nach Paragraph 3 Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 im Jahr 2001 für Organisation, Marketing und 
Fahrgastinformation zu leistenden Betrags, somit einen Zuschuß in Höhe von 
540 TDM und ein Dienstleistungsentgelt in Höhe von 384 TDM (zuzüglich 
Umsatzsteuer).  
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§ 3 
Finanzierung und Zusammenarbeit durch Dienstleistung 

(1) ZVVRT, VMS und VRT GmbH nehmen die ihnen nachfolgend im einzelnen 
zugewiesenen Aufgaben zur Verwirklichung und Fortentwicklung des Ver-
bundes unter angemessener Berücksichtigung gegenseitiger Interessen wahr. 
Soweit die VRT GmbH dabei in der Zuständigkeit der VU liegende Aufgaben 
durchführt, ist sie an Entscheidungen des Unternehmensausschusses der VRT 
GmbH gebunden. Werden zur laufenden Abstimmung der Aufgabenerledigung 
weitere Ausschüsse gebildet, so beruft die VRT GmbH diese Ausschüsse ein 
und leitet sie. 

(2) Der ZV VRT stellt der VRT GmbH einen jährlichen Zuschuß zur Verfügung, der 
es der VRT GmbH ermöglicht, ihre Unternehmenszwecke zu verfolgen. Der 
Zuschuß beträgt für die Jahre 2001 und 2002 720 TDM pro Jahr. Der jährliche 
Zuschuß wird in vierteljährlichen gleichen Teilbeträgen jeweils zum 15. Januar, 
15. April, 15. Juli und 15. Oktober eines Jahres fällig.  

(3) Als Gegenleistung für die von der VRT GmbH zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt die VMS ein Entgelt an die VRT GmbH. Das Entgelt beträgt für die Jahre 
2001 und 2002 512 TDM (zzgl. Umsatzsteuer) pro Jahr. Das Entgelt wird in 
vierteljährlichen gleichen Teilbeträgen jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15.Juli 
und 15. Oktober eines Jahres fällig. 

(4) Die Mittel nach Absatz 2 und 3 sind in Höhe von mindestens 500 TDM pro Jahr 
zweckgebunden für Marketing, Werbung und Fahrgastinformation. 

(5) Ab dem Jahre 2003 wird eine unter Berücksichtigung aller Umstände an-
gemessene Entwicklung des Zuschusses nach Absatz 2, des Entgeltes nach 
Absatz 3 und des Mindestbetrages nach Absatz 4 im Rahmen der mittelfristigen 
Wirtschaftsplanung angestrebt. Der ZV VRT leistet den Zuschuss nach Absatz 
2 im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit. 

(6) Die VRT GmbH übernimmt mit Abschluß des Gesellschaftsvertrages die 
Aufgaben der Geschäftsstelle/Verbandsverwaltung des ZVVRT. Sie erhält dafür 
ein Entgelt in Höhe von 1 500,00 DM (zuzüglich Umsatzsteuer) pro Monat, das 
erstmals zum 1. Juli 2000 mit Einrichtung der Geschäftsstelle des VRT zu 
zahlen ist und durch jeweilige Vereinbarung – erstmals zum 1. Januar 2003 – 
zwischen dem ZV VRT und der VRT GmbH nach Maßgabe von Absatz 5 Satz 1 
angepaßt werden soll. 

§ 4 
Zusammenarbeit in Personalangelegenheiten 

(1) Sofern der Aufgabenträgerausschuss und der Unternehmensausschuss der 
VRT GmbH sich nicht auf die Bestellung nur eines Geschäftsführers einigen, 
wird auf Vorschlag jedes Gesellschafters jeweils ein nebenamtlicher 
Geschäftsführer bestellt. Die Vergütung erfolgt in diesem Fall unmittelbar durch 
den ZV VRT und die VMS 

(2) Wird die Geschäftsführung nebenamtlich ausgeübt, wird ein Mitarbeiter der 
VRT GmbH als Leiter der Geschäftsstelle bestellt; ihm wird Prokura erteilt. Die 
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Auswahl der für die Personalausstattung der VRT GmbH nach dem Stellenplan 
vorgesehenen Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage von Ausschreibungen. 
Dabei kann die Ausschreibung bis zu einer nach BAT IV a entsprechenden 
Vergütung als interne Ausschreibung bei den Vertragspartnern und deren 
Mitgliedern oder Gesellschaftern erfolgen; für eine bis BAT III/II entsprechende 
Vergütung genügt eine regionale öffentliche Ausschreibung; für eine 
vorgesehene höhere Vergütung ist eine bundesweite Ausschreibung in einem 
geeigneten Fachorgan erforderlich. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen des Stellenplans erfolgen jeweils im Rahmen 
des Wirtschaftsplans der VRT GmbH. Für die Beschäftigung von Aushilfskräften 
und kurzzeitigen Mitarbeitern ist eine Ausweisung im Stellenplan nicht 
erforderlich. Beabsichtigt die VRT GmbH, Personal der Vertragspartner oder 
der Mitglieder des ZV VRT einzustellen, werden diese mit der VRT GmbH 
Überleitungsregelungen treffen, sofern die entsprechenden Mitarbeiter nicht 
endgültig aus ihrem Dienst ausscheiden. Die Vertragspartner und die Mitglieder 
des ZV VRT werden in einem solchen Fall Beamte nach den bei ihnen 
geltenden Bestimmungen beurlauben oder eine vergleichbare Lösung 
anstreben; Angestellten und Arbeitern werden von diesen in einem solchen Fall 
Überleitungsverträge angeboten. 

(4) Vorübergehenden zusätzlichen Personalanforderungen der VRT GmbH werden 
die Vertragspartner und die Mitglieder des ZV VRT gegen Erstattung der 
Selbstkosten nach Möglichkeit entsprechen. 

§ 5 
Zusammenarbeit bei der Verkehrsplanung 

(1) Der ZV VRT stellt auf der Grundlage der von den Aufgabenträgern des 
Verbundes vorgegebenen verkehrspolitischen Leitlinien für die 
Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsbedienung ein verkehrspolitisches 
Konzept (Rahmenplan) für den Verbund unter beratender Mitwirkung der VRT 
GmbH und der VU auf. Die VRT GmbH erarbeitet auf der Grundlage des 
Rahmenplans die konzeptionelle Verkehrsplanung des Verbundes. Die VRT 
GmbH führt in Abstimmung mit den Aufgabenträgern des Verbundes und den 
VU Verkehrsanalysen sowie Zählungen und sonstige Erhebungen des 
Verkehrsaufkommens durch und stellt Verkehrsprognosen auf. 

(2) Die VRT GmbH schlägt den Aufgabenträgern des Verbundes einen Rahmen für 
den Nahverkehrsplan vor, stellt nach den Vorgaben der Aufgabenträger des 
Verbundgebiets den Entwurf eines gemeinsamen Nahverkehrsplans auf und 
unterbreitet zur Koordination einander widersprechender oder miteinander 
unvereinbarer Vorgaben der für die Nahverkehrsplanung zuständigen 
Aufgabenträger einen Vorschlag über den Ausgleich. Sie erarbeitet nach 
besonderer Vereinbarung die Entwürfe von Nahverkehrsplänen der 
Aufgabenträger und plant die Übergänge zwischen den Verkehrsmitteln, sofern 
unterschiedliche Aufgabenträger für die Verkehrsangebote zuständig sind oder 
unterschiedliche Verbundunternehmen den Verkehr durchführen. Bei der 
Aufstellung eines gemeinsamen Nahverkehrsplanes für das Verbundgebiet 
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stellt der ZV VRT sicher, daß die VRT GmbH und die jeweils betroffenen VU 
rechtzeitig und umfassend beteiligt werden. 

(3) Die VRT GmbH wirkt darauf hin, daß bei der Bauleitplanung, der 
Regionalplanung und bei sonstigen Planungsmaßnahmen öffentlicher oder 
privater Planungsträger entsprechend den Zielen des Gesellschaftsvertrages 
die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs angemessen berücksichtigt 
werden. Der ZV VRT wirkt darauf hin, daß die Aufgabenträger, die Mitglieder 
des ZV VRT sind, Entscheidungen im Rahmen ihrer Funktion als 
Aufgabenträger für den ÖPNV und ihrer sonstigen Aufgaben unter Berück-
sichtigung der konzeptionellen Verkehrsplanungen der VRT GmbH treffen. Die 
konzeptionellen Verkehrsplanungen der VRT GmbH werden den betroffenen 
öffentlichen Planungsträgern bei Bedarf unmittelbar zur Verfügung gestellt. Der 
ZV VRT wirkt darauf hin, daß die VRT GmbH und die VU bei allen sie 
betreffenden Planungsmaßnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
öffentlicher Anhörungen beteiligt werden. Im Rahmen der Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange wirkt die VRT GmbH gemeinsam mit den Gesellschaftern 
darauf hin, daß die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs ausreichend 
berücksichtigt werden. 

(4) Die VRT GmbH wirkt auf die Abstimmung der Verkehrsplanungen für den 
Verbundverkehr mit den Planungen für benachbarte Bereiche und auf die 
Erleichterung des Übergangs zum öffentlichen Personennahverkehr von 
Verkehrsunternehmen hin, die nicht in das Verbundangebot einbezogen sind. 

(5) Für die technische und betriebliche Ausführungs- und Detailplanung sind die 
VMS und die VU verantwortlich. Diese stimmen sich ihrerseits mit der VRT 
GmbH ab, soweit ein Zusammenhang mit der konzeptionellen Planung besteht. 

§ 6 
Zusammenarbeit beim Leistungsangebot 

(1) Die VRT GmbH stellt in Übereinstimmung mit den Nahverkehrsplänen der 
Aufgabenträger oder zu deren Vereinheitlichung Empfehlungen zur Gestaltung 
des Leistungsangebots auf. Sie wirkt darauf hin, daß  

 Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Bedienung den Verkehrsbedürfnissen 
und der Nachfrage angepaßt werden, 

 die Leistungsangebote des Verbundverkehrs aufeinander abgestimmt und 
gute Anschlüsse zwischen den einzelnen Linien hergestellt werden, 

 ein angemessenes Platzangebot zur Verfügung steht, 
 die nach Lage, Bedeutung, Verkehrsbedürfnissen und Nachfrage 

vergleichbaren Verkehrsgebiete des Verbundgebietes nach vergleichbaren 
Maßstäben bedient werden. 

(2) Die Aufgabenträger und die VU berücksichtigen nach Möglichkeit die 
Empfehlungen der VRT GmbH zur Gestaltung des Leistungsangebotes; eine 
Rechtspflicht besteht vorbehaltlich weitergehender gesetzlicher oder 
vertraglicher Regelungen nicht. 
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(3) Die VRT GmbH wirkt auf die Abstimmung des Verbundverkehrs mit dem 
Leistungsangebot benachbarter Bereiche hin. 

(4) Über Änderungen des Leistungsangebotes für den Verbundverkehr 
entscheiden die jeweiligen VU im Rahmen der Nahverkehrspläne im Benehmen 
mit der VRT GmbH, die ihrerseits das Benehmen mit dem ZV VRT herstellt. 
Wesentliche Änderungen des Leistungsangebotes, die Auswirkungen auf die 
Fahrplangestaltung haben, sollen nach Möglichkeit nur einmal jährlich zum 
allgemeinen Jahresfahrplantermin erfolgen. 

(5) Die VU sollen der VRT GmbH und diese soll dem ZV VRT die von den 
Verbundunternehmen beabsichtigten Änderungen des Leistungsangebotes im 
Schienenpersonennahverkehr nach Möglichkeit spätestens fünf Monate und im 
übrigen ÖPNV nach Möglichkeit spätestens vier Monate vor Inkrafttreten 
mitteilen; der Mitteilungspflicht der Verbundunternehmen in Fragen des 
Schienenpersonennahverkehrs wird durch Unterrichtung des Zweckverbandes 
Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord Genüge getan. Für das 
Recht des ZV VRT und der Aufgabenträger, beabsichtigten Änderungen zu 
widersprechen, verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften. 

(6) Der ZV VRT kann dem VU, das eine bestimmte Verkehrsdienstleistung erbringt, 
Anträge zur Änderung des Leistungsangebotes vorlegen, über die dieses 
innerhalb von sechs Monaten entscheiden muß. Für das Recht des ZV VRT 
und der Aufgabenträger, Änderungen des Leistungsangebotes zu verlangen, 
verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften. 

(7) Verkehrsrechtliche Genehmigungsanträge für Linien nach Paragraph 42 
Personenbeförderungsgesetz innerhalb des Verbundgebietes und Strecken, die 
das Verbundgebiet berühren, stellen die VU im Benehmen mit der VRT GmbH, 
die ihrerseits das Benehmen mit dem ZV VRT herstellt.  

(8) Vergeben der ZV VRT oder ein Aufgabenträger, der Mitglied des ZV VRT ist 
oder aus Mitgliedern des ZV VRT besteht, Nahverkehrsleistungen im 
Verbundgebiet an ein Verkehrsunternehmen, das diese Leistung als 
Unternehmer im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes oder des 
Personenbeförderungsgesetzes mit eigener Konzession erbringt, so ist die VRT 
GmbH verpflichtet, mit ihm einen Kooperationsvertrag abzuschließen sofern es 
nicht Gesellschafter, Kooperationspartner oder Gesellschafter eines 
Gesellschafters der VMS wird. Sind mehrere Verkehrsunternehmen Inhaber 
derselben Konzession, so soll nur eines der Unternehmen Gesellschafter oder 
Kooperationspartner werden; ist eines dieser Verkehrsunternehmen bereits 
Gesellschafter, so gilt die Gesellschafterstellung auch für die 
Gemeinschaftskonzession. Kooperationspartnern muß der Abschluß eines 
Kooperationsvertrages zu Bedingungen angeboten werden, die für alle 
Kooperationspartner gleichwertig sind; sie sind an den Entscheidungen und 
Maßnahmen der Gesellschaft in angemessener Weise zu beteiligen. 

(9) Der ZV VRT gewährleistet, daß seine Mitglieder bei der Vergabe von 
Nahverkehrsleistungen im Verbundraum als Vergabevoraussetzung verbindlich 
festlegen, daß das zu beauftragende Verkehrsunternehmen den Verbundtarif 
anwendet oder anerkennt, der Einnahmenaufteilungsregelung der 
Verbundunternehmen beitritt und nach Maßgabe von Absatz 8 Gesellschafter 
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oder Kooperationspartner wird. In den Ausschreibungs- und Vergabe-
bedingungen ist auf diese Vergabevoraussetzung hinzuweisen. Der ZV VRT 
wirkt über seine Mitglieder darauf hin, daß andere Gebietskörperschaften (z.B. 
Gemeinden, Verbandsgemeinden) bei der Vergabe oder bei der Erbringung von 
Verkehrsleistungen im Verbundraum gleichermaßen vorgehen. 

(10) Die vorstehenden Bestimmungen mit Ausnahme der Informationspflichten 
gelten zunächst nicht für Linienruftaxen, Anrufsammeltaxen oder ähnliche 
Verkehrsangebote, die von anderen als den in der VMS organisierten 
Unternehmen betrieben werden. ZV VRT und VRT GmbH stellen jedoch im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten sicher, daß die Fahrpreise den Verbundtarif nicht 
unterlaufen. 

§ 7 
Zusammenarbeit beim Tarif 

(1) Die VU wenden für ihre Beförderungsleistung innerhalb des Verbundgebiets im 
Linienverkehr nach Paragraph 42 Personenbeförderungsgesetz und nach den 
Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes den Gemeinschaftstarif 
einschließlich der Tarif- und Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes 
VRT (Verbundtarif) an; das Semesterticket sowie spezielle Angebote von VU, 
die spätestens bis zum 30. September 2000 der Verbundgeschäftsstelle 
gemeldet werden, können mit Zustimmung von VMS und ZV VRT bis längstens 
zum 31. Dezember 2002 als Haustarife weitergelten. Sie stellen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten jedes für sich und durch die VRT GmbH, die ihrerseits 
entsprechend verpflichtet ist, sicher, daß dies auch für die 
Verbundunternehmen gilt, die Kooperationspartner der VRT GmbH sind. 
ZVVRT, VRT GmbH und die VU bemühen sich darum, daß der Verbundtarif 
darüber hinaus für alle sonstigen Linienverkehre im Verbundgebiet gilt oder 
zumindest anerkannt wird und bemühen sich um eine Einbeziehung von nicht in 
das Verbundangebot integrierten Schülerverkehren, Werkverkehren, 
Linienruftaxen und vergleichbaren Angeboten in den Geltungsbereich des 
Verbundtarifs. Sie wirken gemeinsam auf die Schaffung von Übergangstarifen 
zu benachbarten Bereichen, auf die Anerkennung und Ausgestaltung 
gebietsüberschreitender Tarifangebote und auf sonstige Kooperati-
onsvereinbarungen hin. 

(2) Die VRT GmbH stellt den Verbundtarif auf, bildet ihn unter Berücksichtigung der 
Kostenentwicklung, der Marktgegebenheiten und der Ausgleichsleistungen fort 
und entscheidet über Tarifänderungen einschließlich Übergangstarifen zu 
anderen Verbünden. Bei der Ausgestaltung des Verbundtarifs sollen folgende 
Grundsätze beachtet werden: 
1. Der Verbundtarif wird jährlich mit dem Ziel einer Anpassung an die 

Kosten- und Ertragsentwicklung überprüft. 
2. Bei allen tariflichen Maßnahmen sind die Grundsätze der 

Tarifgerechtigkeit, der Tarifergiebigkeit und der Übersichtlichkeit des Tarifs 
zu beachten. 
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3. Der Verbundtarif soll eine möglichst einfache, fahrgastfreundliche und 
überschaubare Kundenbedienung zulassen. Eine durchgehende 
Bedienung für alle in den Verbundtarif einbezogenen Strecken, Linien und 
Züge ist zu ermöglichen. 

4. Für das Gebiet des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr 
Rheinland-Pfalz Nord werden gemeinsame Tarifangebote und eine 
weitgehende Angleichung der Verbundtarife zu angrenzenden Räumen, 
zum übrigen Schienenpersonennahverkehr und zum Schienen-
personenfernverkehr werden Übergangstarife angestrebt. 

(3) Die VRT GmbH teilt dem ZV VRT die beabsichtigten Tarifänderungen 
spätestens sechs Monate vor Inkrafttreten unter Angabe des Zeitpunktes und 
der kalkulierten finanziellen Auswirkungen mit. Widerspricht der ZV VRT dem 
Tarifvorschlag nicht innerhalb eines Monats, gilt die Zustimmung als erteilt. Im 
Falle eines Widerspruchs ist der ZV VRT berechtigt, in Vollmacht der VRT 
GmbH und mit Wirkung für und gegen diese innerhalb von zwei Monaten eine 
andere Tarifentscheidung zu treffen. Diese Entscheidung ist wirksam, wenn 
sichergestellt ist, daß für kein Verkehrsunternehmen eine Ergebnis-
verschlechterung gegenüber den kalkulierten finanziellen Auswirkungen  eintritt, 
oder daß die zu erwartenden, von der VRT GmbH kalkulierten und von einem 
Wirtschaftsprüfer testierten Ergebnisverschlechterungen vom ZV VRT 
gegenüber der VRT GmbH ausgeglichen werden. Bestreitet der ZV VRT dem 
Grund oder der Höhe nach die von der VRT GmbH kalkulierten 
Ergebnisverschlechterungen und verlangt er gleichwohl die Verwirklichung 
seiner Tarifforderung, hat er die Ergebnisverschlechterung in der kalkulierten 
Höhe als Vorauszahlung auszugleichen. Die VRT GmbH ist in diesem Fall 
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines Jahres seit 
Inkrafttreten der Tarifänderung eine von einem Wirtschaftsprüfer zu testierende 
Nachkalkulation vorzulegen, deren Ergebnis rückwirkend verbindlich ist 

(4) Tarifentscheidungen in Ausführung von Rahmenbeschlüssen der VRT GmbH, 
denen der ZV VRT nicht widersprochen hat, können von der Geschäftsführung 
der VRT GmbH getroffen werden. 

(5) Der ZV VRT kann die Einleitung eines Verfahrens zur Tarifänderung verlangen 
und der VRT GmbH Anträge vorlegen, über die diese innerhalb von sechs 
Monaten entscheiden muß. Lehnt die VRT GmbH diese Anträge ab, kann der 
ZV VRT innerhalb eines Monats durch Bestätigung seiner Anträge in Vollmacht 
der VRT GmbH und mit Wirkung für und gegen diese eine Tarifänderung 
festlegen. Für diese Festlegung gilt Absatz 3 entsprechend.  

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Änderungen der Tarif- 
und Beförderungsbedingungen. 

(7) Die Rechte des ZV VRT nach den Absätzen 3 bis 6 entfallen, soweit ihre 
Ausübung zu Ausgleichspflichten führt und die Ausgleichsleistungen zur Folge 
haben, daß ansonsten eigenwirtschaftliche Verkehre zu gemeinwirtschaftlichen 
Verkehren werden. 
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§ 8 
Zusammenarbeit bei der Einnahmenaufteilung 

(1) Die Vertragsparteien gehen davon aus, daß die testierten Einnahmen des 
Jahres 2000 die Grundlage für die Einnahmenaufteilung in den ersten beiden 
Verbundjahren 2001 und 2002 darstellen. Die Gesellschafter der VMS 
vereinbaren dies im Rahmen eines Einnahmenaufteilungsvertrages, der 
Grundsätze für die Fortschreibung ab dem Jahr 2003 enthält. 

(2) Die VRT GmbH erarbeitet auf der Grundlage des zwischen den VU vertraglich 
vereinbarten Einnahmenaufteilungsvertrages (EAV) im Auftrag der VMS 
Vorschläge zur Entwicklung, Fortbildung oder Änderung der 
Einnahmenaufteilung. 

(3) Die VMS entscheidet nach Maßgabe des EAV über Änderungen der 
Einnahmenaufteilung. Die VRT GmbH bereitet die Entscheidungen der VMS zur 
Einnahmenaufteilung fachlich vor. 

(4) Die VU leiten der VRT GmbH die rechtsgültig zustande gekommenen 
Regelungen über die Einnahmenaufteilung unverzüglich zu; die VRT GmbH 
unterrichtet den ZV VRT über diese Regelungen. 

(5) Die VU informieren die VRT GmbH für jeden Kalendermonat bis spätestens 
zum Ende des nächsten Monats über die Höhe der von ihnen erzielten Ein-
nahmen aus dem Verkauf von Verbundfahrausweisen. Hinsichtlich der 
Kooperationspartner gilt Paragraph 7 Absatz 1 Satz 2 entsprechend. Mit den 
Einnahmemeldungen werden auch grundlegende Nachfragedaten, 
insbesondere die Anzahl der verkauften Fahrausweise getrennt nach 
Gattungen und Preisstufen, aufgegliedert nach den jeweiligen 
Verkehrsunternehmen, jedoch, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes 
vereinbart ist, ohne Zuordnung zu einzelnen Verkaufsstellen, Verkehrslinien 
oder Verkehrsleistungen, mitgeteilt. Die VRT GmbH ist verpflichtet, diese 
Informationen in der Zuordnung zu den einzelnen Verbundunternehmen 
vertraulich zu behandeln; das gilt auch im Verhältnis zu den jeweiligen 
Gesellschaftern der VRT GmbH. Die Verbundunternehmen erwerben jedes für 
sich durch diesen Vertrag unmittelbar einen Anspruch, die Einhaltung der 
Vertraulichkeit als eigenes Recht zu fordern.  

(6) Die VRT GmbH führt monatlich den Einnahmenausgleich aufgrund der dafür 
geltenden Vereinbarungen des EAV durch. Bis zur Vorlage der testierten 
Einnahmen aller VU für das Jahr 2000 führt die VRT GmbH einen vorläufigen 
monatlichen Einnahmenausgleich auf der Grundlage der Einnahmen des 
Jahres 1999 durch und ersetzt ihn nach Vorlage der testierten Einnahmen 2000 
unverzüglich durch einen korrigierten Ausgleich. 

§ 9 
Ausgleich verbundbedingter Mindererlöse und Lasten 

(1) Der ZV VRT stellt der VRT GmbH für den Einnahmenpool der VU zum 
Ausgleich verbundbedingter Mindererlöse der Verbundeinnahmen für die Jahre 
2001 und 2002 nach Maßgabe der diesem Vertrag beigefügten Aufstellung 
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(Anlage 6) pro Jahr einen Betrag von 4 068 TDM als Zuschuß zur Verfügung. 
Dieser umfaßt einen Teilbetrag als Ausgleich für die bei der Gesamtbewertung 
der Tariftableaus anders nicht zuzuordnenden Mindereinnahmen im 
Stadtverkehr der Stadtwerke Trier in Höhe von 600 TDM pro Jahr.  

(2) Der in dem Betrag von Absatz 1 enthaltene und in der beigefügten Aufstellung 
(Anlage 6) wiedergegebene Zuschuß zur Erstattung der Harmonisierungs- und 
Durchtarifierungverluste ist für die Jahre ab dem Jahr 2003 unter 
entsprechender Anwendung des diesem Vertrag beigefügten Textes von 
Paragraph 5 Absatz 3 und 4 des Finanzierungsvertrages zwischen dem Land 
und dem ZV VRT einschließlich der dazu festgelegten „Grundsätze zur 
Ermittlung des Abbaus von Tarifharmonisierungsverlusten im VRT“ (Anlage 7) 
rechtzeitig neu zu vereinbaren. 
Kommt keine rechtzeitige Vereinbarung zustande, werden als Vorauszahlung 
weitergeführt 

 ab dem Jahr 2003 pro Jahr jeweils 25 Prozent des im Jahr 2002 geleisteten 
Zuschusses als Ausgleich für Durchtarifierungsverluste 

 sowie für die Jahre 2003 und 2004 jeweils 60 Prozent und für das Jahr 
2005 30 Prozent des um 25 Prozent verringerten Betrages des im Jahr 
2002 geleisteten Zuschusses als Ausgleich für Tarifharmonisierungs-
verluste. 

Gegen die Stellung von Bankbürgschaften unter Verzicht auf das Recht der 
Vorausklage in Höhe der überschießenden Beträge einschließlich einer 
marktüblichen Verzinsung durch eine zur Abgabe von Bürgschaftserklärungen 
als Sicherheitsleistung taugliche Bank können die VU verlangen, daß der 
Zuschuß in voller Höhe als Vorauszahlung weitergeführt wird. Der Anspruch der 
Vertragsparteien auf Neuvereinbarung bleibt von der Weiterführung des 
Zuschusses als Vorauszahlung unberührt. 

(3) Der Ausgleichsbetrag gemäß Absatz 1 und 2 wird durch die VRT GmbH in 
monatlich gleichen Raten in den Einnahmenpool der VU gezahlt. Die Verteilung 
auf die einzelnen VU erfolgt nach dem EAV. 

(4) Der ZV VRT übernimmt den nicht durch Landeszuschuss abgedeckten Teil der 
verbundbedingten Investitionen (Anlage 8) in Höhe von 3,5 Millionen DM. Die 
Zahlung erfolgt in zehn gleichen Jahresraten. Weitere Investitionen, 
insbesondere Vitrinen, werden bezuschusst, wenn bei der Abrechnung der 
Betrag von 3,5 Millionen DM unterschritten wird. Die VRT GmbH leitet diesen 
Zuschuß anteilig an die einzelnen Unternehmen weiter. Die erste Jahresrate 
wird zum 1. Dezember 2000 fällig, die weiteren Jahresraten jeweils zum  
1. Dezember des Folgejahres. Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr in 
Fristen und Raten unter entsprechender Anwendung von Paragraph 3 Absatz 2 
Satz 3. 

(5) Die Vertragsparteien gehen davon aus, daß die Zahlung des Zuschusses zum 
Ausgleich verbundbedingter Mindererlöse die Eigenwirtschaftlichkeit der VU 
nicht berührt. Für den Fall, daß Rechtsvorschriften oder rechtskräftige 
höchstrichterliche Urteile dies nicht mehr zulassen, liegt eine Änderung der 
diesem Kooperations- und Dienstleistungsvertrag, dem Gesellschaftsvertrag 
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der VRT GmbH und der Einnahmenaufsteilungsregelung der VU 
zugrundeliegenden Verhältnisse vor, die so wesentlich ist, daß eine Fortsetzung 
des Vertrages für die VU zu unzumutbaren wirtschaftlichen Auswirkungen 
führen kann. Führt eine von den betreffenden VU danach beantragte 
Verhandlung nicht zur Vereinbarung einer Vertragsanpassung, liegt für die 
betreffenden Verkehrsunternehmen ein wichtiger Grund für eine vorzeitige 
Kündigung vor. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine danach mögliche Kündigung 
aus wichtigem Grund erstmals wirksam werden kann, stellt der ZV VRT im 
Rahmen des rechtlich Möglichen sicher, daß seine Mitglieder als 
Aufgabenträger keine Rechtshandlungen vornehmen, die zur Folge haben, daß 
Verkehrsleistungen, die ansonsten eigenwirtschaftlich erbracht würden, in Folge 
der Gewährung von Zuschüssen zum Ausgleich verbundbedingter Mindererlöse 
gemeinwirtschaftlich erbracht werden. Das Land Rheinland-Pfalz hat in einer 
Protokollnotiz zum Finanzierungsvertrag erklärt, daß es im Rahmen seiner 
rechtlichen Möglichkeiten so handeln wird, daß die vorstehend vereinbarte 
Vorgehensweise nicht beeinträchtigt wird und daß die VU sich dem Land 
gegenüber unmittelbar darauf berufen können. 

§ 10 
Zusammenarbeit bei Verbundinformation mit Fahrplan, 

Verbundmarketing sowie Öffentlichkeitsarbeit 
und Werbung für den Verbundverkehr 

(1) Die VRT GmbH informiert die Kunden der VU über deren Leistungsangebote im 
Verbundverkehr und über die Tarife, die zur Nutzung dieser Leistungsangebote 
berechtigen. 

(2) Die VU stellen der VRT GmbH rechtzeitig ihre Fahrplanunterlagen 
einschließlich vorhandener Bildfahrpläne zur Verfügung. Die VRT GmbH stellt 
die Fahrpläne des gesamten Verbundverkehrs unter Einbeziehung weiterer für 
die Nahverkehrskunden wichtiger Informationen zusammen und veröffentlicht 
den Verbundfahrplan. Über Entwicklungen des Fahrplanangebotes während der 
jeweiligen Fahrplanperiode (z. B. besondere Angebote zu einzelnen 
Veranstaltungen, baustellenbedingte Veränderungen der Linienwege, 
Langsamfahrstrecken) informieren die VU die VRT GmbH fortlaufend und so 
früh wie möglich, soweit Vereinbarungen einschließlich dieses Vertrages und 
gesetzliche Bestimmungen keine weitergehenden Informations- oder 
Beteiligungsrechte vorsehen. 

(3) Die VRT GmbH entwickelt und verwirklicht Marketingkonzepte für den 
Verbundverkehr und setzt sie um. Sie plant und verwirklicht sonstige 
Maßnahmen der Verbundinformation, des Verbundmarketings sowie der 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verbundverkehr. 

(4) Die Vertragspartner stimmen ihre Planungen und Maßnahmen zur 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aufeinander ab. 

 
 



Seite 14 von 16  

§ 11 
Änderungs- und Wirksamkeitsklausel 

(1) Ändern sich die diesem Vertrag zugrundeliegenden Verhältnisse so wesentlich, 
daß eine Fortsetzung des Vertrages für einen Vertragspartner zu unzumutbaren 
wirtschaftlichen Auswirkungen führt, haben die Vertragspartner auf dessen 
Antrag über eine Anpassung des Vertrages zu verhandeln. 

(2) Sollten die einzelnen Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung 
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem ursprünglich beabsichtigten Erfolg 
am nächsten kommt. 

§ 12 
Inkrafttreten und Vertragsdauer 

(1) Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft.  
(2) Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren zum Ende 

eines Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2005. Eine vorzeitige Kündigung ist nur unter Einhaltung einer Frist von einem 
Jahr zum Ende eines Kalendermonats aus wichtigem Grund möglich. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der in Paragraph 2 Absatz 1 
Satz 1 vorgesehene Abschluß eines Gesellschaftsvertrages bis zum 31. 
Dezember 2000 nicht zustande kommt oder wenn gegenüber den beim 
Inkrafttreten dieses Vertrages geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, den 
Regelungen zur Finanzierung verbundbedingter Lasten oder den 
Vereinbarungen über das Entgelt für Dienstleistungen nach Paragraph 3  
Absatz 2 dieses Vertrages schwerwiegende Änderungen eintreten oder wenn 
Pflichten aus dem Vertrag nachhaltig nicht oder schlecht erfüllt werden. Jede 
Kündigung wird nur wirksam, wenn auf den selben Zeitpunkt auch die 
Beteiligung an der VRT GmbH gekündigt wird. 

(3) Der zwischen den Vertragspartnern abgestimmt Verbundtarif mit Tarif- und 
Beförderungsbedingungen tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2001 in Kraft. 
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